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Antwort 
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auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Manfred Such und der 
Fraktion BÜNDNIS 9O/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 13/3455 — 

Überwachung des Fernmeldeverkehrs und anderer Kommunikation im Jahr 1995; 
Kenntnis der Bundesregierung über Auswirkungen 

Angesichts des Umstands, daß Teile der Bundesregierung weiterhin ei-
nen akustischen oder optischen „Großen Lauschangriff" in Wohnungen 
fordern, ist von Interesse, welche Erkenntnisse die Bundesregierung 
über die Auswirkungen von bereits angewendeten „kleinen" Lausch-
angriffen hat, insbesondere über etwaige Ermittlungserfolge gegen 
gewichtige Kriminalitätsformen. 

Da die Bundesregierung anläßlich unserer früheren Anfragen zu die-
sem Thema (u. a. Drucksachen 12/5269, 12/6517, 13/555) nicht in der 
Lage war, die zur Bewertung erforderlichen Detail-Angaben zu ma-
chen, wie dies in anderen Ländern - z. B. in den USA - bereits prakti-
ziert wird, werden diese Fakten nachstehend für das Jahr 1995 erfragt 
in der Hoffnung, daß die Bundesregierung die nötigen Erhebungen und 
Berichte der Justiz inzwischen veranlaßt hat. 

I. Überwachung des Fernmeldeverkehrs gemäß §§ 100aff. StPO im 
Jahr 1995 

1. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor bzw. ist sie 
bereit und in der Lage einzuholen hinsichtlich der nachfolgend er-
fragten genaueren Umstände von Maßnahmen zur Überwachung 
des Fernmeldeverkehrs gemäß §§ 100a ff.  StPO im Jahr 1995, je-
weils aufgeschlüsselt 

— auf die Bereiche des Bundeskriminalamts sowie der einzelnen 
Bundesländer bzw. der TELEKOM-Direktionen 

— und nach den einzelnen Überwachungsanordnungen: 

a) Wie viele Überwachungsanträge wurden insgesamt gestellt 
wegen welcher Taten des Katalogs gemäß § 100a StPO? 

Der Bundesregierung liegen über die durch das Bundes

-

ministerium für Post und Telekommunikation erfaßten und er

-

mittelten Zahlen hinaus grundsätzlich keine Erkenntnisse vor. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Justiz vom 22. Januar 
1996 übermittelt. Die Antwort ist mit dem Bundesministerium des Innern abgestimmt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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Bezugspunkt für die dortige Erfassung sind die von den 
Direktionen der Telekom jährlich erstellten Statistiken. Die 
Zuständigkeitsbereiche dieser Direktionen sind dabei nicht im-
mer identisch mit den Grenzen der Bundesländer; insoweit ist 
eine Zuordnung von Überwachungsmaßnahmen zu bestimmten 
Bundesländern aufgrund des vorliegenden Zahlenmaterials nicht 

möglich. 

Nach den der Bundesregierung aufgrund o. g. Erfassung durch 
das Bundesministerium für Post und Telekommunikation vor-
liegenden Zahlen sind im Jahr 1995 3 667 richterliche und 
staatsanwaltschaftliche Anordnungen zur Telefonüberwachung 
gemäß §§ 100 a, 100 b StPO im Bereich der deutschen Telekom 
ergangen. Diese Zahl schlüsselt sich - nach den betroffenen 

Direktionen der Telekom - wie folgt auf: 

Direktion Anordnung 
von 

Gerichten 

Anordnungen 
ohne richterliche 
Bestätigungen 

Berlin 196 0 

Düsseldorf 612 1 

Frankfurt/Main 619 9 

Hamburg 294 3 

Hannover 396 10 

Köln 218 0 

München 527 34 

Stuttgart 525 14 

Rostock 115 0 

Leipzig 94 0 

Summe: 3 596 71 

Eine detailliertere Aufstellung der Gesamtzahl von richterlichen 
und staatsanwaltlichen Anordnungen im Sinne der Anfrage 
hinsichtlich der Katalogtaten liegt der Bundesregierung nicht 
vor. Insoweit wären gesonderte Erhebungen seitens der Lan-
desjustizverwaltungen notwendig, die nach Auffassung der 
Landesjustizverwaltungen mit Rücksicht auf die starke Bela-
stung der Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht vertretbar 

erscheinen. 

b) Wie viele Überwachungsanordnungen ergingen daraufhin 
jeweils durch den Richter und wie viele durch die Staats-
anwaltschaft in Eilfällen? 

Richterliche Anordnungen: 3 596 

Staatsanwaltliche Eilanordnungen: 71 
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c) Wie viele Anträge wurden abgelehnt? 

Auf welche Taten des Katalogs gemäß § 100a StPO waren 
diese Anträge gestützt? 

d) Was ist der Bundesregierung über die zugrundeliegenden 
Sachverhalte bekannt? 

aa) Wegen welcher Katalogtaten ergingen die Anord-
nungen jeweils? 

bb) Wie vielen Anordnungen lag der Verdacht eines bloßen 
Deliktsversuchs zugrunde? 

cc) Aus welchen Umständen ergab sich jeweils die An-
nahme, daß die Ermittlungen ohne die beantragte 
Maßnahme „aussichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre" (§ 100a Satz 1 letzter Halbsatz StPO)? 

dd) Wie wurde diese Annahme von den antragsteilenden 
Ermittlern glaubhaft gemacht? 

ee) In wie vielen Fällen wurden Anordnungen von Rich-
tern oder Staatsanwälten aufgrund eines nur münd-
lichen Antrags ausgesprochen, in wie vielen dann ab-
gelehnt? 

e) Wie viele Anordnungen ergingen jeweils gegen als Täter 
oder aber als Teilnehmer verdächtigte Personen? 

f) Wie viele Anordnungen ergingen jeweils gegen Be-
schuldigte oder aber gegen Kontaktpersonen gemäß § 100 a 
Satz 2 StPO? 

g) Wie viele Fernmeldeanschlüsse wurden im Jahr 1995 über-
wacht: 

aa) insgesamt, 

bb) wie viele öffentliche Anschlüsse (Telefonzellen etc.), 

cc) wie viele Anschlüsse von - jeweils als Täter oder Teil-
nehmer - Beschuldigten, 

dd) wie viele Anschlüsse von angeblichen Kontaktper-
sonen, 

ee) welches war die höchste Zahl überwachter Anschlüsse 
pro Anordnung und pro darin genanntem Be-
schuldigten bzw. Kontaktperson? 

h) Welche Art von Fernmeldeverbindungen (Telefon, Telefax, 
Telex, Teletex usw.) wurden in wie vielen Fällen überwacht? 

i) Für welche Zeiträume ergingen jeweils wie viele Anord-
nungen: 

aa) wie häufig für kürzer als einen Monat, 
 

bb) wie häufig ein bis zwei Monate, 

cc) wie häufig zwei bis drei Monate? 

j) In wie vielen Fällen wurde die Überwachung verlängert um 

aa) weniger als einen Monat, 

bb) ein bis zwei Monate, 

cc) zwei bis drei Monate? 

k) Wie häufig wurde die Überwachung vor Ende der angeord-
neten Höchstfrist (§ 100b Abs. 2 Satz 4 StPO) abgebrochen, 
weil 

aa) das Ermittlungsziel erreicht war, 

bb) der Tatverdacht offensichtlich widerlegt war? 

1) Was ist der Bundesregierung bekannt über die Zahl der da-
bei überwachten Kommunikationseinheiten? 

aa) Wie viele Telefongespräche und sonstige Kommu-
nikationseinheiten wurden insgesamt jeweils über-
wacht und aufgezeichnet? 

bb) Wie viele Telefongespräche und sonstige Kommuni-
kationseinheiten pro Anordnung und pro darin ge-
nanntem Beschuldigten bzw. Kontaktperson wurden 
jeweils überwacht und aufgezeichnet? 

cc) Aufgrund wie vieler Anordnungen wurden jeweils 
überwacht und aufgezeichnet 

aaa) 	1 bis 	50 Kommunikationseinheiten, 

bbb) 	50 bis 100 Kommunikationseinheiten, 

ccc) 	100 bis 500 Kommunikationseinheiten, 

ddd) 500 bis 1000 Kommunikationseinheiten, 

eee) 1000 bis 5 000 Kommunikationseinheiten, 
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fff) 	5 000 bis 10 000 Kommunikationseinheiten, 

ggg) 10 000 bis 50 000 Kommunikationseinheiten, 

hhh) mehr als 50 000 Kommunikationseinheiten? 

m) Was ist der Bundesregierung bekannt über die Zahl der da-
bei überwachten Personen? 

aa) Mit insgesamt wie vielen Personen, die nicht in den 
Anordnungen genannt waren, wurde Kommunikation 
jeweils überwacht und aufgezeichnet? 

bb) Mit wie vielen Personen, die nicht in den Anordnungen 
genannt waren, wurden pro Anordnung Tele-
fongespräche und andere Kommunikationseinheiten 
jeweils überwacht und aufgezeichnet? 

cc) Aufgrund wie vieler Anordnungen wurde Kommuni-
kation jeweils überwacht und aufgezeichnet mit 

aaa) 	1 bis 	50 Personen, 

bbb) 	50 bis 100 Personen, 

ccc) 	100 bis 500 Personen, 

ddd) 	500 bis 1 000 Personen, 

eee) 1 000 bis 5 000 Personen, 

fff) 5 000 bis 10 000 Personen, 

ggg) 10 000 bis 50 000 Personen, 

hhh) mehr als 50 000 Personen? 

n) Was ist der Bundesregierung bekannt über den jeweiligen 
Aufwand für die einzelnen Überwachungsmaßnahmen? 

aa) Wie viele Mitarbeiter der Polizei welcher Dienststellen, 
der Bundespost/Telekom sowie private Dritte waren 
pro Anordnung an der Durchführung beteiligt? 

bb) Wie hoch beliefen sich die Kosten für die einzelnen 
Überwachungen jeweils einschließlich anteiliger Per-
sonal- und Gerätekosten? 

o) Was ist der Bundesregierung bekannt über die bei 
den einzelnen Überwachungsvorgängen verantwortlich 
Handelnden? 

aa) Polizeibeamte welcher Dienststellen beantragten die 
einzelnen Anordnungen (erfolgreich oder vergeblich)? 

bb) Welche Staatsanwälte oder Richter sprachen die ein-
zelnen Anordnungen und Verlängerungen aus oder 
lehnten entsprechende Anträge ab? 

p) Welche Technik wurde im Rahmen der einzelnen Anord-
nungen jeweils eingesetzt? 

q) In welchem Umfang wurden pro Anordnung Aufzeich-
nungen gefertigt: 

aa) 	1 bis 10 Stunden, 

bb) 10 bis 50 Stunden, 

cc) 50 bis 100 Stunden, 

dd) 100 bis 500 Stunden? 

r) In wie vielen Fällen mit welcher Sachverhaltskonstellation 
wurden „Raumhintergrundgespräche" überwacht? 

s) Was ist der Bundesregierung bezüglich der Überwachung 
von Kommunikation mit Berufsgeheimnisträgern gemäß §§ 
53 f. StPO bekannt? 

aa) Im Rahmen wie vieler Anordnungen wurden jeweils 
wie viele Kommunikationseinheiten mit jeweils wel-
cher Art von Berufsgeheimnisträgern überwacht? 

bb) In welchen Fällen davon wurden in welchem Umfang 
Aufzeichnungen gefertigt? 

cc) Wie wurden die Erkenntnisse bzw. die Aufzeich-
nungen jeweils verwertet? 

t) In wie vielen Fällen wurden welche Zufallserkenntnisse 
über welche Taten innerhalb oder außerhalb des Katalogs 
gemäß § 100 a StPO bezüglich welcher Personen (Ver-
dächtige, Kontaktpersonen oder Dritte) gewonnen und je-
weils auf welche Weise mittelbar oder unmittelbar ver-
wertet? 

u) Was ist der Bundesregierung bekannt über Ergebnisse und 
etwaige Ermittlungserfolge aufgrund der einzelnen Über-
wachungsanordnungen (jeweils Anzahl der als belastend 
eingestuften abgehörten Kommunikationseinheiten; An- 
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zahl der daraus resultierenden Festnahmen, Anklagen, 
Hauptverfahren, Aburteilungen, Verurteilungen, sonstigen 
Maßnahmen? 

v) Wann sind die in der Anordnung genannten sowie die son-
stigen von Überwachungsmaßnahmen betroffenen Perso-
nen anschließend jeweils benachrichtigt worden? 

aa) Sofern die Benachrichtigung gemäß § 101 StPO zu-
rückgestellt wurde: Aus welchen Gründen wäre jeweils 
der Untersuchungszweck andernfalls gefährdet ge-
wesen? 

bb) Wie viele Betroffene aufgrund wie vieler Über-
wachungsanordnungen sind bis heute nicht benach-
richtigt worden? 

w) In wie vielen Fällen haben Betroffene mit welchem Ergebnis 
Rechtsmittel gegen die Überwachung eingelegt? 

x) Für welche anderen Zwecke sind die Überwachungs-
erkenntnisse und Aufzeichnungen jeweils genutzt worden? 

aa) In wie vielen Fällen im Rahmen weiterer Ermittlungs-
verfahren gegen den Beschuldigten, eine Kon-
taktperson oder Dritte? 

bb) An welche anderen Stellen sind Erkenntnisse oder 
Aufzeichnungen zu welchen Zwecken übermittelt 
worden? 

y) Wann sind die gefertigten Aufzeichnungen und Ab-
schriften jeweils vernichtet worden? 

In welchem Stadium befand sich zu der Zeit ein etwaiges 
Rechtsmittelverfahren? 

Die Bundesregierung kann hierzu mangels statistischer Er-
hebungen keine Angaben machen. Die Durchführung von Er- 

mittlungs- und Strafverfahren ist grundsätzlich Aufgabe der 
Landesjustizverwaltungen. Bei diesen bestanden für den der 
Anfrage zugrundeliegenden Zeitraum 1995 keine ent-
sprechenden Berichtspflichten. Deshalb wären gesonderte Er-
hebungen seitens der Landesjustizverwaltungen erforderlich, die 
mit Rücksicht auf die starken Belastungen der Staatsanwalt-
schaften und Gerichte nicht vertretbar erscheinen, worauf die 
Landesjustizverwaltungen wiederholt hingewiesen haben. Von 

einer Befragung der Landesjustiz- und Landesinnenverwaltun-
gen sieht die Bundesregierung deshalb vorliegend ab. 

z) Welche Besonderheiten oder auffallenden Probleme sind 
zur abschließenden Information und Stellungnahme im 
Rahmen einzelner Anordnungen womöglich aufgetreten? 

Wie stellen sich die vorstehend erfragten Informationen mit 
Häufigkeitszahlen im Diagramm - jeweils auch im Ver-
gleich zu den Vorjahren - dar? 

Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus diesen 
Ergebnissen, und welche Empfehlungen gibt die Bundes-
regierung für die künftige Überwachungspraxis gemäß §§ 
100 a ff. StPO? 

Die Bundesregierung verfolgt die Entwicklung der Zahlen von 
strafprozessualen Telefonüberwachungsmaßnahmen mit großer 
Aufmerksamkeit. Die Zahl der Telefonüberwachungsmaß-
nahmen läßt jedoch keine Rückschlüsse auf die den Maßnahmen 
zugrundeliegenden konkreten Strafverfahren zu. Eine genaue 
und aussagekräftige Bewertung der Entwicklung ist deshalb 
aufgrund der Zahl von Telefonüberwachungsmaßnahmen nicht 

möglich. 
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Die Überwachungspraxis gemäß §§ 100 a ff. StPO ist darüber 
hinaus zum überwiegenden Teil Sache unabhängiger Gerichte 
und Staatsanwaltschaften der Länder. Sie ist dem Einflußbereich 
und Empfehlungen der Bundesregierung insoweit weitgehend 
entzogen. 

2. Welche Ergebnisse auf Umfang und Begleitumstände der Tele-
kommunikationsüberwachung haben insbesondere die mit dem 
Verbrechensbekämpfungsgesetz beschlossenen Erweiterungen 
der Überwachungsbefugnisse erbracht? 

Die Bundesregierung kann hierzu mangels statistischer Er-
hebungen keine Angaben machen. 

3. a) Wie bewertet die Bundesregierung den Umstand, daß der In-
nenminister von Baden-Württemberg, wo nach dessen An-
gaben fast so viele Fernmeldeanschlüsse überwacht werden 
wie in den gesamten USA, Ende 1994 zum Teil bereits recht 
detailliert , wie vorstehend unter Nummer 1, über die Umstände 
der Überwachungspraxis berichtete und im übrigen noch wei-
tergehende Erhebungen angekündigt hat? 

b) Wird die Bundesregierung dies nun zum Anlaß für ent-
sprechende Bemühungen nehmen? 

Warum ggf. nicht? 

c) Trifft es zu, daß die Justizministerkonferenz, weil die bisher 
vom Bundesministerium für Post und Telekommunikation er-
stellten Jahresstatistiken über Telefonüberwachungsmaß-
nahmen künftig entfallen werden und weil solche Statistiken 
aber u. a. „zur Beantwortung von parlamentarischen Anfragen 
... von erheblicher Bedeutung" seien, auf ihrer Sitzung am 22./ 
23. November 1994 ihren Strafrechtsausschuß mit der Prüfung 
von Maßnahmen beauftragt hat, durch welche die Justiz „in 
einem möglichst geringen Maße belastet" werden solle? 

d) Welche Gestaltungsvorschläge für ein effizientes Berichts-
system - vergleichbar aussagekräftig wie diejenigen, welche in 
vielen anderen Staaten als durchaus nötig und zumutbar für die 
Justiz angesehen werden - wird die Bundesregierung im Rah-
men der Justizministerkonferenz nun bis wann vorlegen, um 
das Anliegen voranzubringen? 

Eine detaillierte Erfassung und die statistische Erhebung aller im 
Zusammenhang mit Maßnahmen der Fernmeldeüberwachung 
möglicherweise bedeutsamen Tatsachen kann nur durch ein von 
vorneherein angeordnetes Zusammenwirken von Justiz und Po-
lizei erfolgen. Die Bundesregierung hat auf diesen, weitgehend 
der Länderkompetenz unterfallenden Bereich keinen Einfluß. Zu 
Erlangung detaillierterer Erkenntnisse sind gesonderte Er-
hebungen erforderlich. Die Bundesregierung hat sich in den ver-
gangenen Jahren wiederholt bei den Ländern dafür eingesetzt, 
daß die Landesjustizverwaltungen Erhebungen zur Fern-
meldeverkehrsüberwachung einführen. Auf der Herbstkon-
ferenz der Justizministerinnen und Justizminister am 22. und 
23. November 1994 haben die Justizministerinnen und Justiz-
minister Übereinstimmung erzielt, daß Statistiken im Bereich der 
Fernmeldeüberwachung für Bund und Länder - insbesondere im 
Hinblick auf die Bewertung der geltenden Gesetzeslage, der 
Kriminalitätsentwicklung unter Beantwortung der parlamentari-
schen Anfragen - von erheblicher Bedeutung sind. Sie haben 
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deshalb den Strafrechtsausschuß mit der Prüfung beauftragt, auf 
welche Weise entsprechendes statistisches Material gewonnen 
werden kann, das einerseits dem Erkenntnisinteresse genügt, 
andererseits die gerichtliche und staatsanwaltschaftliche Praxis 
bei der Erhebung der entsprechenden Zahlen in einem möglichst 
geringen Maße belastet. Der Strafrechtsausschuß der Justiz-
ministerkonferenz hat wiederum eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
deren Ergebnisse er auf seiner Sitzung im Sommer 1995 gebilligt 
hat und die zum 1. Januar 1996 in den Ländern und beim Bund 
umgesetzt worden sind. Danach erfolgen ab 1. Januar 1996 

kalenderjährlich einheitliche Erhebungen zur Verfahrensanzahl, 
in denen TÜ-Maßnahmen angeordnet wurden, und insbesondere 

eine Aufschlüsselung der Verfahren nach Katalogtaten. 

II. Zur heimlichen Erhebung personenbezogener Daten aufgrund der 
Länderpolizeigesetze 

1. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung bereits vor bzw. 
ist sie bereit einzuholen, hinsichtlich der nachfolgend erfragten 
genaueren Umstände des Einsatzes „besonderer Mittel der Daten-
erhebung" durch die Polizeien der Länder im Jahr 1995 aufgrund 
der neueren Länderpolizeigesetze, nämlich 

a) längerfristige Observation, 

b) Einsatz verdeckter Ermittler, 

c) Einsatz von V-Leuten, 

d) verdeckte Anfertigung von Bildaufnahmen bzw. -aufzeich-
nungen, 

e) verdecktes Abhören bzw. Aufzeichnen des gesprochenen 
Worts, 

f) verdeckter Einsatz technischer Mittel bezüglich Wohnungen, 

g) Einsatz von Personenschutzsendern, 

aufgeschlüsselt jeweils nach der Art dieser Mittel und den einzel-
nen Bundesländern? 

2. Welche Erkenntnisse über Begleitumstände dieser Einsätze nach 
den unter Fragekomplex I genannten Kriterien - sofern anwend-
bar -, insbesondere über die Erfolge aufgrund dieser Maßnahmen, 
liegen der Bundesregierung vor? 

3. Wie viele dieser Maßnahmen wurden durch die Staatsschutz-Ab-
teilungen durchgeführt bzw. veranlaßt? 

4. Welche Bundesländer haben nach Erkenntnissen der Bundesre-
gierung welche der vorgenannten Instrumente im Jahr 1995 nicht 
angewendet? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

5. Wie beurteilt die Bundesregierung angesichts der Anzahl und des 
Erfolgs dieser Anordnungen den tatsächlichen Bedarf für den Ein-
satz solcher nachrichtendienstlichen Mittel sowie darüber hinaus 
für die rechtliche Verankerung des sog. „Großen Lauschangriffs"? 

Zunächst ist anzumerken, daß das Ergebnis von Ermitt-
lungsverfahren in den seltensten Fällen monokausal auf nur ein-
zelne Ermittlungsinstrumente zurückzuführen ist, sondern viel-
mehr auf dem Zusammenspiel unterschiedlicher Maßnahmen 
beruht. Eine „Erfolgskontrolle" bezüglich einzelner Maßnahmen 

findet nicht statt. 

 



Drucksache 13/3618 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Nach Auswertung der in der letzten Legislaturperiode be-
schlossenen Gesetze zur Bekämpfung der organisierten Krimi-
nalität, zur Geldwäsche und zur Verbrechensbekämpfung auf 
der Grundlage von Erfahrungsberichten bis Anfang 1996 wird 
die Bundesregierung möglichen Gesetzgebungsbedarf fest-
stellen. 

III. Einverständliches Abhören 

1. In wie vielen Fällen haben die Strafverfolgungsbehörden des Bun-
des (welche?) und welcher Bundesländer im Jahr 1995 von der 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 8. Oktober 1993 (2 StR 
400/93, NJW 1994, 596), daß ein Telefongespräch durch Ermitt-
lungsbeamte mitgehört und ggf. aufgezeichnet werden darf, sofern 
nur einer der Gesprächsteilnehmer zustimmt, Gebrauch gemacht? 

2. Wie lauten hinsichtlich der Begleitumstände dieser Fälle 
die Angaben entsprechend den Kriterien des vorstehenden Frage-
komplexes I, soweit anwendbar? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

 


